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Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/1852 des  
Rates vom 10. Oktober 2017 über Verfahren zur Beilegung  
von Besteuerungsstreitigkeiten in der Europäischen Union

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 127. Sitzung am 14. November 2019 

aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Finanzausschus-

ses – Drucksache 19/15154 – den von der Bundesregierung eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/1852 

des Rates vom 10. Oktober 2017 über Verfahren zur Beilegung von  

Besteuerungsstreitigkeiten in der Europäischen Union  

(EU-Doppelbesteuerungsabkommen-Streitbeilegungsgesetz – EU-DBA-

SBG)

– Drucksache 19/12112 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.

Fristablauf: 06.12.19 

Erster Durchgang: Drs. 227/19



 

                                                            

 

 

1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst: 

„Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/1852 des Rates vom 10. Oktober 2017 über 
Verfahren zur Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten in der Europäischen Union“. 

2. Nach der Eingangsformel wird folgende Überschrift zu Artikel 1 eingefügt:

„Artikel 1 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/1852 des Rates vom 10. Oktober 2017 über 
Verfahren zur Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten in der Europäischen Union 

(EU-Doppelbesteuerungsabkommen-Streitbeilegungsgesetz – EU-DBA-SBG)*“. 

3. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 34 gestrichen. 

b) § 34 wird aufgehoben. 

4. Die folgenden Artikel 2 und 3 werden angefügt:

‚Artikel 2

Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 

§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2522) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„5. die Ausübung der Funktion der zuständigen Behörde auf dem Gebiet der steuerlichen 
Rechts- und Amtshilfe und bei der Durchführung von Verständigungs- und 
Schiedsverfahren im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesfinanzbehörde 
oder mit der von dieser beauftragten Behörde nach den Doppelbesteuerungsabkommen, 
dem Übereinkommen Nr. 90/436/EWG über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im 
Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen vom 23. Juli 1990 
(ABl. L 225, S. 10) in der jeweils geltenden Fassung und dem EU-
Doppelbesteuerungsabkommen-Streitbeilegungsgesetz vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des EU-Doppelbesteuerungsabkommen-
Streitbeilegungsgesetzes] in der jeweils geltenden Fassung, soweit das zuständige 
Bundesministerium seine Befugnisse in diesem Bereich delegiert;“.

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.‘ 

* Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/1852 des Rates vom 10. Oktober 2017 über Verfahren zur Beilegung von 
Besteuerungsstreitigkeiten in der Europäischen Union (ABl. L 265 vom 14.10.2017, S. 1).
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